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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1963

Norm

ABGB §810

AußStrG §2 Z10 L

AußStrG §145 D

Rechtssatz

Der von einem Miterben geforderte Geldbetrag ist ihm aus dem Nachlaß auszufolgen, wenn ihm dieser Betrag im

ungünstigsten Falle schließlich zukommen muß. Der unbegründete Widerspruch eines Miterben vermag die

Stattgebung des Ausfolgungsantrages nicht zu hinder, wenn dadurch weder Ansprüche des Widersprechenden noch

Rechte anderer Miterben gefährdet werden und auch Rücksichten auf Nachlaßgebühren oder sonstige Schulden oder

Verpflichtungen aus einer letzwilligen Erklärung des Erblassers entgegenstehen (=GlU 15616).
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